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Sitzungsvorlage 40/078/2023 

 Aktenzeichen 

631-543 

Verfasser/in 

Kaske, Tobias  

Beratung Datum 

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 23.01.2024 öffentlich 
Stadtrat 30.01.2024 öffentlich 

 

Betreff 

Umsetzungsbeschluss aus den Haushaltsberatungen: 
Anpassung der Parkgebühren und -entgelte 

 
Sachverhalt: 
 
In den Haushaltsberatungen vom 16.11.2023 wurden Mehreinnahmen durch die 
Anpassung der Parkgebühren und -entgelte beschlossen. Dieser Beschluss soll nun 
durch die nachfolgenden Änderungen umgesetzt werden. 
 
Parkgebührenverordnung 
In die neue Parkgebührenverordnung wurden zur Konkretisierung des Geltungsbereichs 
der Parkgebührenverordnung, der Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld, den 
Zeiten der Gebührenpflicht und den Zahlungsmodalitäten neue Paragraphen 
aufgenommen. 
 
Die Parkgebühren für den Parkplatz Feuerbachstraße betrugen in Zone 1 bisher 0,30 € 
je angefangen halbe Stunde. Aufgrund der günstigeren Parkmöglichkeit im 
angrenzenden Parkhaus Bahnhof (1,50 € für 24 Stunden) wurde dieser bisher kaum 
genutzt. Deshalb wird für diesen Parkplatz eine eigene Zone 4 eingerichtet. Die 
Parkgebühren sollen dort 0,20 € je angefangene halbe Stunde betragen. Um einen 
weiteren Anreiz für die Benutzung des Parkplatzes zu schaffen, besteht auch die 
Möglichkeit der Buchung eines 30-TageTickets („Monatsticket“ zu 69,00 €) oder eines 
365-TageTickets („Jahresticket“ zu 749,00 €). Sowohl Monats- als auch Jahrestickets 
werden wir kontingentieren, um eine ausreichende Anzahl für Nicht-Dauerkarteninhaber 
zur Verfügung zu haben. Das Monats- und das Jahresticket können nur per App oder 
im SG Straßenverkehrsrecht erworben werden. 
 
Bei einer Erhöhung der Parkgebühren um 20 % und anschließender Rundung auf 
10 Cent ergeben sich für die Parkzonen 0 bis 3 die nachfolgenden Gebühren: 
 

 bisher neu 
Zone 0:   
je angefangene halbe Stunde 0,20 € 0,30 € 
   
Zone 1:   
je angefangene halbe Stunde 0,30 € 0,40 € 
   
Zone 2:   
je angefangene halbe Stunde 0,40 € 0,50 € 
je angef. halbe Std. für die 3. Std. 0,60 € 0,70 € 
je angef. halbe Std. für die 4. Std. 0,80 € 1,00 € 
Kurzzeitparken bis max. 20 Min. 0,10 € 0,20 € 
   
Zone 3:   
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je angefangene halbe Stunde 0,60 € 0,70 € 
je angef. halbe Std. für die 3. Std. 0,80 € 1,00 € 
je angef. halbe Std. für die 4. Std. 1,00 € 1,20 € 
Kurzzeitparken bis max. 20 Min. 0,10 € 0,20 € 

 
Durch die vorgeschlagene Anpassung der Gebühren ergeben sich voraussichtlich 
jährliche Mehreinnahmen von rund 218.000 €. 
 
 
 
Die Parkhäuser Bahnhof und Altstadt (Am Mühlbach) sowie die Rezatwiese West sind 
nicht von der Parkgebührenverordnung erfasst. Die auf privatrechtlicher Basis 
erhobenen Entgelte hierfür sind deshalb separat festzusetzen. 
 
Parkhaus Bahnhof 
In den Haushaltsberatungen vom 16.11.2023 wurde beschlossen, dass das Entgelt von 
1,50 €/Tag auf 3,00 €/Tag angepasst wird. Bei gleichbleibender Auslastung des 
Parkhauses führt die Anpassung zu jährlichen Mehreinnahmen von rund 100.000 €. 
 
Parkhaus Altstadt 
Die Entgelte im Parkhaus Altstadt sollen pauschal um 20 % erhöht werden. 
 

 bisher neu 
   
jede angefangene Stunde 1,00 € 1,20 € 
   
Mindestgebühr 
(für die ersten beiden 
angefangenen halben Stunden) 

0,50 € 0,60 € 

   
Tageshöchstgebühr 5,00 € 6,00 € 
   
Nachttarif 1,00 € 1,20 € 

 
Die vorgeschlagene Anpassung führt voraussichtlich zu Mehreinnahmen von rund 
15.000 €. 
 
Rezatwiese West (mit Kennzeichenerkennung) 
Die Parkentgelte auf der Rezatwiese West waren bisher mit den zu entrichtenden 
Entgelten im Brückencenter identisch. Eine Beibehaltung der aktuellen Entgelte würde 
zu einem großen Unterschied zu den Gebühren auf den angrenzenden Parkflächen der 
Rezatwiese Ost und Mitte (Zone 3 der Parkgebührenverordnung) führen. Deshalb wird 
seitens der Verwaltung vorgeschlagen, dass das Entgelt für das Parken auf der 
Rezatwiese West auf 1,00 € pro angefangener Stunde angepasst wird. 
 

 bisher neu 
   
bis zwei Stunden 0,70 € 2,00 € 
   
bis drei Stunden 1,00 € 3,00 € 
   
bis vier Stunden 1,50 € 4,00 € 
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bis fünf Stunden 3,00 € 5,00 € 
   
jede weitere Stunde zusätzlich 1,00 € 1,00 € 
   
Tageshöchstgebühr 8,00 € 10,00 € 

 
Durch die vorgeschlagene Anpassung der Entgelte werden Mehreinnahmen von rund 
20.000 € erwartet. 
 
Dauerparkausweise 
Im Parkhaus Altstadt und auf der Rezatwiese West vermietet die Stadt Ansbach 
Dauerstellplätze. Im Zuge der Anpassung der Parkentgelte sollten die Mieten für die 
Dauerstellplätze ebenfalls angepasst werden. Aufgrund der hohen Nachfrage nach 
Dauerstellplätzen und der vergleichsweise günstigen Preise wird seitens der 
Verwaltung eine Anpassung um teilweise mehr als 20 % empfohlen. 
 
Parkhaus Altstadt 

 bisher neu 
   
monatlich   45,00 €   55,00 € 
   
jährlich 476,00 € 600,00 € 

 
Stellplatzmiete Rezatwiese West 

 bisher neu 
   
monatlich   25,00 €   30,00 € 
   
jährlich 270,00 € 324,00 € 

 
Stellplatzmiete Rezatwiese West für Bewohner der Innenstadt 
 

 bisher neu 
   
monatlich   18,00 €   25,00 € 
   
jährlich 192,00 € 264,00 € 

 
Durch die Anpassung der Stellplatzmieten für Dauerstellplätze werden Mehreinnahmen 
von rund 25.000 € erwartet. 
 
 
 
Mehreinnahmen 
Durch die vorgeschlagene Anpassung der Parkgebühren und -entgelte ergeben sich 
voraussichtlich Mehreinnahmen in Höhe von rund 378.000 € pro Jahr. Da die Gebühren 
und Entgelte erst zum 01.03.2024 angepasst werden, ergeben sich für das 
Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich Mehreinnahmen von rund 315.000 €. Alle 
Hochrechnungen der erwarteten Mehreinnahmen erfolgten auf der Grundlage der 
Einnahmen aus dem Jahr 2022. Ob sie tatsächlich erzielt werden, hängt davon ab, 
inwiefern sich das Parkverhalten durch die Preisanpassung verändert (z.B. durch 
Ausweichen auf günstigere oder kostenlose Parkplätze, Umstieg auf den ÖPNV). Auch 
bei unveränderten Parkgebühren gab es in den vergangenen Jahren Schwankungen 
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bei den Einnahmen. Die zu erwartenden Mehreinnahmen sind im Haushalt 2024 bereits 
eingeplant. 
 
Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

 Gesamteinnahmen in Höhe von   315.000,00 € 

 Gesamtausgaben in Höhe von   -        

 Saldo        

 Es liegt keine Auswirkung vor:        

 Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:    
  - Sachausgaben         

  - Personalausgaben         
 

 im  Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle: 01.6800.1192, 01.6800.1193, 
01.6811.1192, 01.6891.1192 

   Wählen Sie ein 
Element aus.: 

      

     
  einmalig  laufend   
 
  Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung 
  Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus. 
  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

 

 im  Vermögenshaushalt Haushaltsstelle:       

  :  Wählen Sie ein 
Element aus. 

      

  einmalig  laufend   
 
  Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle i. H. v.        zur 

Verfügung. 
  Davon sind       bereits gebunden. 
  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung. 
   
  Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm 20    enthalten 
    nicht enthalten 
     
  Folgeeinnahmen in Höhe von         

  Folgeausgaben in Höhe von  -        

 Saldo        

 Es liegt Wählen Sie ein Element aus. vor:        

 Die Gesamtausgaben teilen sich auf in:   

  - Sachausgaben         

  - Personalausgaben         

 
 im Verwaltungshaushalt Haushaltsstelle:       
  Wählen Sie ein 

Element aus.: 
      

   einmalig  laufend  
       
   Deckungsmittel stehen bei der entsprechenden Haushaltsstelle zur Verfügung 
   Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Wählen Sie ein Element aus. 
   Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung. 

 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln erfolgt durch 
  
Bereitstellung von  überplanmäßigen  außerplanmäßigen Haushaltsmitteln. 
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Deren Deckung erfolgt durch 
  

 Minderausgaben bei Haushaltsstelle:       
  

 Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle:       
 

 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 
 

 Ausgleich im Rahmen der Jahresrechnung 
  

 verbindliche Einplanung im Haushaltsjahr       
  

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
  

 

Sonstige Hinweise: 
 
Die Mehreinnahmen sind bereits im Haushalt eingeplant. 
 

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Stadtrat erlässt die Verordnung über die Festsetzung von Parkgebühren 

(Parkgebührenverordnung) in der Fassung des Entwurfs vom 18.01.2024. Dieser 
Entwurf wird der Sitzungsniederschrift beigefügt und ist Bestandteil des 
Beschlusses. 

2. Die Parkentgelte im Parkhaus Bahnhof werden ab 01.03.2024 von 1,50 €/Tag auf 
3,00 €/Tag erhöht. 

3. Die Parkentgelte im Parkhaus Altstadt (Am Mühlbach) werden ab 01.03.2024 pro 
angefangene Stunde von 1,00 € auf 1,20 € (Mindestgebühr 0,60 € - für die ersten 
beiden angefangenen halben Stunden) erhöht. Die Tageshöchstgebühr wird von 
5,00 € auf 6,00 € erhöht. Der Nachttarif an allen Tagen wird von 1,00 € auf 1,20 € 
erhöht. 

4. Das Parkentgelt auf der Rezatwiese West wird ab 01.03.2024 auf 1,00 € pro 
angefangene Stunde angepasst. Die Tageshöchstgebühr beträgt 10,00 €. 

5. Ab 01.03.2024 wird im Parkhaus Altstadt (Am Mühlbach) die monatliche 
Stellplatzmiete von 45,00 € auf 55,00 € und die jährliche Stellplatzmiete von 
476,00 € auf 600,00 € erhöht. 

6. Ab 01.03.2024 wird auf der Rezatwiese West die monatliche Stellplatzmiete von 
25,00 € auf 30,00 € und die jährliche Stellplatzmiete von 270,00 € auf 324,00 € 
erhöht. 

7. Für Bewohner der Innenstadt wird ab 01.03.2024 auf der Rezatwiese West die 
monatliche Stellplatzmiete von 18,00 € auf 25,00 € und die jährliche Stellplatzmiete 
von 192,00 € auf 264,00 € erhöht. 

 
Anlagen: 
ParkgebuehrenVO Entwurf vom 18.01.2024 
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